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1. Was ist ein Raumordnungsverfahren, was sind die gesetzlichen Grundlagen und 
wozu wird es benötigt? 
 
 Bei überörtlich raumbedeutsamen Infrastrukturprojekten, ist regelmäßig ein Raum-

ordnungsverfahren (ROV) durchzuführen. Gemäß § 15 des Raumordnungsgesetzes 
(ROG) werden in diesem Verfahren durch die Raumordnungsbehörde die raumbedeut-
samen Auswirkungen der Planung oder Maßnahme unter überörtlichen Gesichtspunk-
ten geprüft.   Insbesondere werden die Übereinstimmung mit den Erfordernissen der 
Raumordnung und die Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen geprüft. Gegenstand der Prüfung sollen auch ernsthaft in Betracht kom-
mende Standort- oder Trassenalternativen sein. 
 

 Erfordernisse der Raumordnung sind Ziele der Raumordnung, Grundsätze der Raum-
ordnung und sonstige Erfordernisse der Raumordnung. Ziele und Grundsätze sind in 
den Raumordnungsplänen (Landesentwicklungsplan und Regionalplan) festgelegt. Dar-
über hinaus legt das Raumordnungsgesetz Leitvorstellungen und Grundsätze der Raum-
ordnung fest. Als sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind zum Beispiel in Aufstel-
lung befindliche Ziele der Raumordnung, Ergebnisse von Raumordnungsverfahren und 
landesplanerische Stellungnahmen zu berücksichtigen (vgl. § 3 ROG). 

 
2. Wer ist zuständig für das ROV? 

 
 Durchgeführt wird das Raumordnungsverfahren von der Raumordnungsbehörde. Zu-

ständige Raumordnungsbehörde im Freistaat Sachsen ist die Landesdirektion Sachsen 
(vgl. § 19 Abs. 2 und 3 Landesplanungsgesetz). Die DB Netz AG tritt als Vorhabenträ-
gerin auf. 

 
3. Wie verläuft ein ROV? 

 
 Die Landesdirektion Sachsen berät die Vorhabenträgerin über Art und Umfang der für 

das ROV vorzulegenden Unterlagen. Die DB Netz AG erstellt die Unterlagen und über-
gibt diese an die Landesdirektion Sachsen. 

 Die Landesdirektion Sachsen beteiligt, die in ihren Belangen berührten öffentlichen 
Stellen und die Öffentlichkeit. 

 Die Landesdirektion Sachsen erstellt auf Basis der Anregungen und Unterlagen der Vor-
habenträgerin eine raumordnerische Beurteilung. Diese bildet die Grundlage für die 
weitere Planung der DB Netz AG. 

 

Neubaustrecke Dresden-Prag –  
Die wichtigsten Fragen und Antworten zum 
Raumordnungsverfahren (ROV) 
 

Stand: 06.12.2019 

http://neubaustrecke-dresden-prag.statistik.he-hosting.de/wissen/#raumordnungsverfahren
http://neubaustrecke-dresden-prag.statistik.he-hosting.de/wissen/#raumordnungsverfahren


Seite 2 

 
4. Wo kann ich die Unterlagen einsehen? 

 
 Die Unterlagen liegen in den vom Vorhaben voraussichtlich berührten Gemeinden Al-

tenberg, Dresden, Heidenau, Dohna, , Pirna, Liebstadt, Bahretal, Bad Gottleuba-Berg-
gießhübel, Müglitztal und Dohma im Zeitraum von Montag, 6. Januar bis Freitag, 28. 
Februar 2020 öffentlich zur Einsichtnahme durch jedermann aus und können zu den 
jeweiligen Öffnungszeiten der Gemeinden eingesehen werden. Die öffentliche Ausle-
gung ergänzend werden die Planunterlagen ab 20. Dezember 2019 im Internet  
- im Bekanntmachungsportal der Landesdirektion Sachsen unter der Adresse 
http://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/ unter der Rubrik Infrastruktur/ Raumord-
nung zur Einsichtnahme bereitgestellt sowie  
- online unter www.neubaustrecke-dresden-prag.de unter der Rubrik Projekt/ Verfah-
ren/ Raumordnungsverfahren sowie 
- auf der Internetseite des für die Eisenbahn-Neubaustrecke Dresden-Prag gegründe-
ten Europäischen Verbundes für territoriale Zusammenarbeit unter der Adresse 
https://www.nbs.sachsen.de/12609.html unter der Rubrik Raumordnungsverfahren 
verfügbar sein. 

 
5. Wie kann man sich am ROV beteiligen und was passiert mit den Einwendungen? 

 
 Anregungen können bis eine Woche nach Ende der Auslegungsfrist bei der Landesdirek-

tion Sachsen oder den jeweiligen Verwaltungen der Gemeinden vorgebracht werden. Es 
wird darauf hingewiesen, dass keine Eingangsbestätigung erfolgt. Durch Einsichtnahme 
in die Planunterlagen und Abgabe von Stellungnahmen entstehende Kosten werden 
nicht erstattet. 

 
 Die Einwendungen werden durch die Raumordnungsbehörde ausgewertet. Wie die Ein-

wendungen bei der raumordnerischen Abwägung berücksichtigt werden konnten, ist in 
der raumordnerischen Beurteilung dargelegt. Die raumordnerische Beurteilung wird 
nach Abschluss des Verfahrens veröffentlicht. Eine Beantwortung jeder einzelnen Ein-
wendung ist nicht vorgesehen.  

 
6. Wer kann im Raumordnungsverfahren Stellungnahmen abgeben? 

 
 Stellungnahmen im Raumordnungsverfahren kann die Öffentlichkeit abgeben. Zur Öf-

fentlichkeit gehören auch Kinder und Jugendliche.  
 

7. Was ist das Ergebnis des ROVs? 
 

 Im Ergebnis des ROV erstellt die Landesdirektion Sachsen eine Raumordnerische Beur-
teilung. In dieser wird dargelegt, ob ein Vorhaben mit den Erfordernissen der Raum-
ordnung übereinstimmt bzw. wie für ein Vorhaben die Übereinstimmung mit den Erfor-
dernissen der Raumordnung und die Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen hergestellt werden kann.  
 

8. Wann wird das Verfahren abgeschlossen? 
 
 Das Verfahren soll Mitte 2020 abgeschlossen sein. 
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